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Stadt Gladbeck Gladbeck, 11.06.2004 

 Vorlage Nr. 04/0267 
Federf. Stadtamt: Amt für Stadtplanung u. Bauaufsicht 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Stadtplanungs- und Bauausschuss Stadtbaurat Stojan 24.06.2004 13 

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Umbau der Horster Straße - IV. Bauabschnitt 
hier: Bericht über die durchgeführte Bürgerinformation/Bürgerbeteiligung 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Der Stadtplanungs- und Bauausschuss hat die Verwaltung in seiner Sitzung am 13. Mai 2004 be-
auftragt, eine Bürgerinformation / Bürgerbeteiligung auf der Grundlage der in gleicher Sitzung vor-
gestellten Entwurfsplanung durchzuführen. 
 
Am 8. Juni 2004 hat die Verwaltung den Bürgerinnen und Bürgern die Entwurfsplanung für den IV. 
Bauabschnitt der Horster Straße in einer Informationsveranstaltung im Ratssaal vorgestellt. An der 
Veranstaltung haben 30 interessierte Bürger – davon 22 Anwohner der Horster Straße –  teilge-
nommen (siehe Anlage). Für Bürger, die an der Veranstaltung nicht teilnehmen konnten, besteht 
zusätzlich bis zum 21. Juni 2004 die Gelegenheit, im Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht die 
Pläne einzusehen und Anregungen und Bedenken zu den Plänen vorzubringen. 
Da die eingeräumte Frist (21.Juni 2004) für Anregungen und Bedenken über den Redaktions-
schluss dieser Vorlage hinausgeht, kann über das Ergebnis der Bürgerbeteiligung nur mündlich in 
der Sitzung berichtet werden. Die Verwaltung wird zu den bis dahin vorliegenden Anregungen und 
Bedenken Stellung nehmen und soweit wie möglich Änderungswünsche der Bürger in die Planung 
einarbeiten. 
Die überarbeitete Entwurfsplanung wird dem Stadtplanungs- und Bauausschuss zur Beschlussfas-
sung vorgestellt und erläutert. 
 
Die kurzfristige Behandlung des Themas Horster Straße IV. Bauabschnitt in der Sitzung am 24. 
Juni 2004 ist notwendig, weil vor der Kommunalwahl am 26. September 2004 keine weitere Aus-
schusssitzung mehr vorgesehen ist. Allerdings ist ein Beschluss über die Entwurfsplanung Vor-
aussetzung für eine aussichtsreiche Beantragung von Zuschussmitteln nach dem Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz. Der vollständige Zuschussantrag für den IV. Bauabschnitt der Horster 
Straße ist der Bezirksregierung Münster bis Oktober 2004 vorzulegen. Um die von der Stadt Glad-
beck eingeplanten Zuschussmittel in Höhe von 80 v.H. der Umbaukosten für das Jahr 2005 nicht 
zu gefährden, ist daher eine kurzfristige Beschlussfassung über die überarbeitete Entwurfsplanung 
notwendig. 
 
Anlage 
Teilnehmerliste Bürgerinformationsveranstaltung vom 08.06.2004 
 
 
 



- 2 - 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine  
  
folgende x 
 
Die finanziellen Auswirkungen wurden in der Vorlage zur Sitzung am 13. Mai 2004 bereits dargestellt. 
 
Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 
       
einmalig    einmalig   
jährlich    jährlich   
       
darin enthalten:    darin enthalten:   
Zuschüsse    Personalkosten   
Beiträge Dritter    Unterhaltungs-    

 und Betriebskosten    
 Finanzierungskosten   

 
 
Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
 
Beschlussentwurf: 
 
1. Der Stadtplanungs- und Bauausschuss nimmt den mündlichen Bericht der Verwaltung über die 

durchgeführte Bürgerinformation / Bürgerbeteiligung zur Kenntnis. 
 
2. Der Stadtplanungs- und Bauausschuss stimmt der überarbeiteten Entwurfsplanung zu. 
 
3. Der Stadtplanungs- und Bauausschuss beauftragt die Verwaltung, auf der Grundlage der ü-

berarbeiteten Entwurfsplanung die Ausführungsplanung zu erarbeiten und dem Ausschuss er-
neut zur Beschlussfassung vorzulegen. 

 
 
 Der Bürgermeister 

I.V. 
 
 
Stojan 
Stadtbaurat 

 
 
 
In der Sitzung des 
� _________________-Ausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 


